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BETRIEBSANWEISUNG 
gemäß § 14 GefStoffV  

 

Arbeitsbereich:       CAS-Nr:  

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

 “A L T E” M i n e r a l w o l l e – D Ä M M S T O F F E 
faserförmig, verschiedenfarbig, geruchlos 

 

GEFAHREN  FÜR  MENSCH  UND  UMWELT 

 

 Fasern können in die Lunge gelangen und Krebs erzeugen 

 Fasern können Reizungen der Haut, Augen und der oberen Atemwege verursachen 

 Zusatzstoffe können allergische Reaktionen auslösen 

 

SCHUTZMAßNAHMEN  UND  VERHALTENSREGELN 

 
 

 

 
 

 

 

 Arbeitsplatz sauber halten und regelmäßig reinigen (Feuchtreinigung!) 

 Für gute Durchlüftung am Arbeitsplatz sorgen 

 Staubentwicklung vermeiden, Material nicht werfen 

 Material möglichst zerstörungsfrei demontieren; Material nicht reißen 

 Abfälle unmittelbar an Ausbaustelle in Säcke verpacken, verschließen, kennzeichnen 

 Reinigungsarbeiten feucht oder mit zugelassenem Staubsauger der Kategorie C 
durchführen (Arbeitsplätze nicht durch trockenes kehren oder Druckluft reinigen)  

 Getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung 

 Arbeitskleidung regelmäßig und getrennt von anderer Arbeitskleidung reinigen oder 
entsorgen 

 Arbeitsbereich abgrenzen und mit dem Verbotszeichen „Zutritt für Unbefugte 
verboten“ kennzeichnen 

 Essen, Trinken, Rauchen, das Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsbereich ist 
verboten 

 Waschräume zur Verfügung zu stellen. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen 

 Locker sitzende und geschlossene Arbeitskleidung tragen 
Persönliche Schutzausrüstung: 
 Atemschutz: Partikelfiltrierende Halbmasken FFP 2  
 Hautschutz: Hautschutzcreme für empfindliche Haut 
 Körperschutz: atmungsaktive Schutzanzüge 

 
 

 

 
 

 

 

VERHALTEN  IM  GEFAHRFALL 

 

 Bei starker Staubentwicklung Atemschutz tragen und unverzüglich den Arbeitsplatz verlassen.  

 Außergewöhnliche Ereignisse dem Vorgesetzen melden.  

 Staubablagerungen nicht mit Druckluft beseitigen. 

 

ERSTE  HILFE 

 

Nach Einatmen: 
Nach Hautkontakt: 
Nach Augenkontakt: 
 
Nach Verschlucken: 
Unfall melden: 

Nase schnäuzen. 
Stellen mit viel Wasser reinigen – ggf. Kleidung wechseln 
Augen ca. 10 Minuten bei gespreizten Lidern mit Wasser spülen und 
sofort einen Arzt hinzuziehen! 
Mund mit Wasser spülen 
Notrufnummer  112  
Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 

 

 Mineralwolle-Dämmstoffen direkt am Entstehungsort in einem geeigneten Behälter, z.B. Plastiksack, 
sammeln. 

 Beim Verschließen auf keinem Fall die enthaltene Luft herausdrücken. 

 
Diese Betriebsanweisung wurde sorgfältig erstellt. Dennoch kann für den Inhalt keine Haftung übernommen werden. 


